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Zurückschneiden von Hecken, Sträuchern 
und Bäumen an Straßen und Gehwegen
Äste und Sträucher, die aus dem Garten in die Straßen 
und in den Gehweg hineinragen, können ein ernsthaftes 
Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmer darstellen. Sie 
behindern nicht nur die Sicht an Kreuzungen und Einmün-
dungen, sondern verdecken auch Verkehrszeichen, Be-
leuchtungen und Hausnummern.
Jetzt ist die richtige Zeit, um Bäume und Sträucher in Form 
und wieder auf Distanz zur Straße und zum Gehweg zu 
bringen. Über Gehwegen muss eine Höhe von mindestens 
2,5 Metern und über Straßen eine Höhe von mindestens 4,5 
Metern frei sein. An Straßeneinmündungen und Kreuzun-
gen sind die Anpfl anzungen so niedrig zu halten, dass eine 
ausreichende Übersicht für die Verkehrsteilnehmer gege-
ben ist (80 Zentimeter Höhe).
Darüber hinaus sind Bäume, Sträucher und Hecken, welche 
die öffentliche Beleuchtung, die Sicht auf Verkehrsschilder, 
Straßenschilder, Hausnummern usw. behindern, zurückzu-
schneiden.
Wir bitten alle Grundstückseigentümer bzw. Nutzungsbe-
rechtigten, dafür zu sorgen, dass der Gehweg- und Stra-
ßenbereich gemäß diesen Vorschriften freigehalten wird 
und die überhängenden Äste, Sträucher und Hecken zu-
rückgeschnitten werden.
Ihre Gemeindeverwaltung

Änderung der Kinderkrippenordnung der 
Kinderkrippe Schatzkiste in Gutach-Bleibach
Aufgrund des § 4 in Verbindung mit § 19 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Gutach im Breisgau am 26. Juni 2019 folgende 
Kinderkrippenordnung beschlossen: 
Diese Krippenordnung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Krippenordnung vom 21. 
Juni 2017 (jeweils mit allen späteren Änderungen) außer 
Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der GemO oder aufgrund der GemO beim Zustan-
dekommen der Satzung wird nach § 4 der GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.
Gutach im Breisgau, den 26.06.2019

Urban Singler
Bürgermeister
 

Kinderkrippe Schatzkiste
(Kinderkrippenordnung)

           
         

 
HERZLICH WILLKOMMEN

bei uns in der Kinderkrippe Schatzkiste
Wir begrüßen Sie und Ihre Kinder ganz herzlich und freuen 
uns auf eine schöne gemeinsame Zeit. 
Unser Ziel ist es, dass sich Eltern und Kinder vom ersten 
Moment an in unserer Einrichtung wohlfühlen, deshalb 
gehen wir mit beiden umsichtig, fröhlich und offen um. 
Die Kleinkinder erleben in unseren Räumlichkeiten eine 
liebevoll gestaltete Umgebung. Der von uns Erzieherinnen 
strukturierte Tagesablauf gibt den Kindern Orientierung 
und schenkt Vertrauen. 
Damit Ihr Kind gut bei uns ankommt und seinen Alltag ver-
bringen kann, haben wir Ihnen eine kleine Übersicht und 
Informationen über uns zusammengestellt:

Aufnahme
Gemäß des, seit 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs auf 
frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder 
Kindertagespfl ege werden auch Kinder ab dem vollende-
ten ersten (zur Eingewöhnung ab dem 10. Lebensmonat) 
bis zum dritten Lebensjahr und ggf. darüber hinaus bis 
kurz vor Vollendung des 4. Lebensjahres aufgenommen. 
Unsere Einrichtung besteht derzeit aus 4 Krippengruppen 
mit je 10 Plätzen und einer Kindergartengruppe mit 18 
Plätzen von Kindern im Alter von 2 – 4 Jahren. Für Kin-
der unter 3 Jahren bieten wir Sharing-Plätze mit 2 oder 3 
Tagen. Das heißt zwei Kinder teilen sich tageweise einen 
Platz. Diese Tage sind zuvor mit den Eltern fest vereinbart. 
Während der Nutzung der Einrichtung kann das Betreu-
ungsmodell einmal gewechselt werden. 
Die Aufnahme erfolgt durch eine schriftliche Zusage der 
Einrichtung. Sie werden zu einem Aufnahmegespräch in 
unserer Einrichtung eingeladen. Das Kind ist zu diesem Ge-
spräch mitzubringen. 
Ein Rücktritt kann nur aus wichtigem Grund erfolgen (z.B. 
Wegzug). 



Mittwoch, 10. Juli 2019Gutach
 im Breisgau2Nr. 28 MITTEILUNGSBLATT

-  der/die Vertragspartner seine/ihre vertraglichen Pflich-
ten schuldhaft so gröblich verletzt, dass der Einrichtung 
die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zumutbar ist 
(fristlos).

Krankheit
Immer wieder – und nicht nur im Herbst – wenn die Erkäl-
tungszeit beginnt, werden Kinder krank.
! Sehr wichtig:
Bitte melden Sie uns, wenn Ihr Kind krank ist und deshalb 
die Kita nicht besuchen kann. Wird Ihr Kind während des 
Aufenthalts bei uns krank (über 38° C Fieber, beeinträchtig-
ter Allgemeinzustand, Durchfall oder Erbrechen), muss Ihr 
Kind bei uns abgeholt werden, in diesem Fall benachrichti-
gen wir Sie telefonisch.
Ihr Kind sollte dann auf jeden Fall einen Tag beschwerde-
frei zu Hause gewesen sein, bevor es die Kita wieder be-
sucht.
Medikamente verabreichen wir nur dann, wenn dies vom 
Kinderarzt schriftlich angeordnet wurde, sowie mit dem 
schriftlichen Einverständnis von Ihnen als Eltern.

Kleidung
Bitte kennzeichnen Sie die Kleidung Ihres Kindes, auch bit-
ten wir Sie darum Ihrem Kind kindergartentaugliche und 
spielgerechte Kleidung anzuziehen.

Elternbeirat
Die Personensorgeberechtigten werden durch einen halb-
jährlich zu wählenden Elternbeirat an der Arbeit der Ein-
richtung beteiligt. Dieser wird in der Regel beim 1. Eltern-
abend des neuen Kindergartenjahres gewählt und eine 
weitere Wahl findet im 2. Halbjahr statt.

Und noch eine Bitte
Wir wünschen uns eine vertrauensvolle und gute Zusam-
menarbeit mit Ihnen. Falls Sie Fragen, Anregungen, oder 
auch Kritik haben, kommen Sie auf uns zu, wir sind jeder-
zeit zu einem offenen Austausch mit Ihnen bereit.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine schöne Zeit in 
unserem Haus.
Ihr Schatzkistenteam

..............................................................................................

Name des Kindes:  .................................………………………

Geburtsdatum:   .................................………………………

Eintrittsdatum:   .................................………………………

Anschrift:    .................................………………………

      .................................………………………

..............................................................................................

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Gutach im Breisgau
Dorfstraße 33, 79261 Gutach im Breisgau
Druck und Verlag: 
NUSSBAUM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Durschstraße 70, 
78628 Rottweil, Telefon 0741 5340-0, Fax 07033 3204928
Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen: 
Bürgermeister Urban Singler oder sein Vertreter im Amt
Für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil: 
Klaus Nussbaum

Es gilt die jeweils aktuelle Anzeigen-Preisliste. 

Unsere Öffnungszeiten
Verlängerte Öffnungszeit:    
Täglich  von  07:30 Uhr – 13:30 Uhr.
Öffnungszeiten (GT):        
Täglich  von  07:30 Uhr – 15:00 Uhr.
Kinder ab 3 Jahren können die GT-Tage Einzel dazu buchen.
Die Beiträge entnehmen Sie bitte dem entsprechenden ak-
tuellen Informationsblatt. Bitte sprechen Sie uns darauf an.
Hinweis Mittagessen
Für die Kinder, die das Ganztagesangebot nutzen, bieten 
wir ein warmes Mittagessen an. Das Essen wird vom ortsan-
sässigen Biocaterer Albert Wöhrle geliefert. Der Betrag pro 
Essen beläuft sich momentan auf 2,60 €. 

Unsere Schließungstage
Wir haben 30 Tage im Jahr geschlossen. Die Schließtage fin-
den im Zeitraum, der Schulferien statt.
Zusätzlich wird voraussichtlich ein interner Fortbildungs- 
und Planungstag stattfinden, worüber wir Sie rechtzeitig 
informieren werden. In Ausnahmefällen können sich auf-
grund betrieblicher Störungen und/oder Fachkräftemängel 
ebenfalls Schließtage ergeben. Auch hierüber werden wir 
Sie unverzüglich informieren.

Bringen und Abholen (Aufsichtspflicht)
Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung 
regelmäßig besucht werden. Beim morgendlichen Bringen 
Ihres Kindes ist es uns wichtig, dass Sie Ihr Kind an eine 
Betreuungsperson übergeben. Ab hier sind die pädago-
gisch tätigen Mitarbeiterinnen während der vereinbarten 
Betreuungszeit der Einrichtung für die ihnen anvertrauten 
Kinder verantwortlich. 
Achten Sie bitte auch beim Abholen am Nachmittag dar-
auf, dass Sie Ihr Kind bei einer Erzieherin abmelden. Erst 
hier endet unsere Aufsichtspflicht. Bei Festen und Feiern 
gilt eine gesonderte Aufsichtsregelung. Sie werden hierauf 
rechtzeitig schriftlich und mündlich hingewiesen. 

Versicherungsschutz
Ihr Kind ist während des Aufenthalts in der Kindertages-
stätte bei uns versichert. Das beinhaltet auch alle Ausflüge, 
Spaziergänge und Feste die von uns veranstaltet werden. 
Im Rahmen der Badischen Unfallkasse sind alle Ereignisse 
und Vorfälle abgedeckt. Ausgenommen hiervon sind die 
bereits erwähnten Feste und Feiern (siehe Aufsichtspflicht). 
Weitere Informationen hierüber erteilt Ihnen gerne die Ge-
meindeverwaltung. 

Kündigung
Die Sorgeberechtigten können das Vertragsverhältnis mit 
einer Frist von 6 Wochen zum Austrittsende schriftlich kün-
digen. Wir bitten auch um schriftliche Kündigung bei Aus-
tritt zum 3. bzw. zum 4. Geburtstag (für Kinder die über 
den 3. Geburtstag hinaus in der Schatzkiste bleiben).
Auch Kinder die in der Schatzkiste bleiben, müssen ihren 
Betreuungsplatz fristgerecht kündigen und die Betreuung 
für die Kindergartengruppe neu anmelden.
Die Betreuungseinrichtung kann das Vertragsverhältnis 
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kündigen. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor:
-  wenn der Betrieb der Einrichtung eingestellt, wesent-

lich eingeschränkt oder in seiner Angebotsstruktur ver-
ändert wird (Frist: 3 Monate zum Ende des Kindergar-
tenjahres) 

-  das Kind länger als vier Wochen der Einrichtung ohne 
rechtfertigenden Grund oder ohne Angabe von Grün-
den ferngeblieben ist.

-  bei einem Zahlungsrückstand des Elternbeitrages über 
drei Monate, trotz schriftlicher Mahnung. 

-  nicht ausgeräumte erhebliche Auffassungsunterschiede 
zwischen Sorgeberechtigten und der Einrichtung über 
das Erziehungskonzept und/oder eine dem Kind ange-
messene Förderung trotz eines vom Träger anberaum-
ten Einigungsgespräches. 

-  die wiederholte Nichtbeachtung der in dieser Krippen-
ordnung aufgeführten Pflichten der Sorgeberechtig-
ten, trotz schriftlicher Abmahnung. 
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..............................................................................................

Bescheinigung
über die ärztliche Untersuchung nach § 4 des Kindergar-
tengesetzes und nach den Richtlinien über die ärztliche 
Untersuchung

Das Kind  .........................................………………………... 

wurde am  ............................................................................ 

von mir auf Grund des § 4 Kindergartengesetz und der 
dazu ergangenen Richtlinien über die ärztliche Untersu-
chung (vergl. Hinweise hierzu auf der Rückseite) ärztlich 
untersucht.
Gegen den Besuch der Kinderkrippe bestehen, soweit sich 
nach der Durchführung der U 6 / U 7 erkennen lässt, – keine 
– Bedenken.
Das Untersuchungsergebnis ist den Sorgeberechtigten mit-
geteilt worden.

..................................................................................................
Datum

..................................................................................................
Unterschrift und Stempel des Arztes

..............................................................................................

Hinweise für den untersuchenden Arzt
Nach den Richtlinien über die ärztliche Untersuchung nach 
§ 4 des Kindergartengesetzes muss jedes Kind, bevor es in 
den Kinderkrippe aufgenommen wird, ärztlich untersucht 
werden. Als ärztliche Untersuchung gelten auch die Unter-
suchungen von Kindern bis zur Vollendung des dritten Le-
bensjahres (die U6 / U7).
Die ärztliche Untersuchung darf, mit Ausnahme der U 7, 
nicht länger als 12 Monate vor der Aufnahme des Kindes 
in den Kindergarten zurückliegen. Ist bei einem Kind, das 
in den Kindergarten aufgenommen werden soll, innerhalb 
dieses Zeitraums bereits die ärztliche Früherkennungsun-
tersuchung nach den Vorschriften des SGB V durchgeführt 
worden, ist eine ärztliche Untersuchung auf Grund des Kin-
dergartengesetzes nicht mehr erforderlich. In diesen Fällen 
genügt es, wenn die ärztliche Bescheinigung auf Grund des 
vorliegenden Untersuchungsergebnisses ausgestellt wird. 
Die ärztliche Bescheinigung wird dem Arzt von den Sorge-
berechtigten des Kindes zur Ausfüllung übergeben.
Die U6 / U7 erstreckt sich auf               
a)  erfragte Befunde
b)  erhobene Befunde wie
    1.  Körpermaße
    2.  Haut
    3.  Brustorgane
    4.  Bauchorgane
    5.  Geschlechtsorgane 
    6.  Skelettsystem
    7.  Sinnesorgane
    8.  Motorik und Nervensystem

Aufsichtspflicht
Ich/Wir bin/sind darüber informiert worden, dass die Auf-
sichtspflicht der Mitarbeiterinnen der Einrichtung im Allge-
meinen mit dem Ablauf der Öffnungszeit endet.
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, pünktlich mit Beendigung 
der gebuchten Öffnungszeit das Kind abzuholen bzw. für 
seine Abholung Sorge zu tragen.
Wiederholte Verstöße hiergegen können zur Kündigung 
des Betreuungsplatzes führen.
Ich/Wir werde/n die Einrichtungsleiterin verständigen, 
wenn das Kind im Falle meiner/unserer Verhinderung nur 
bestimmten anderen Personen übergeben werden darf.

Schweigepflicht
Zum Schutz der Interessen aller Kinder und deren Fami-
lien möchten wir Sie darauf hinweisen, dass alle Vorfälle 
und Beobachtungen, die nicht Ihr eigenes Kind betreffen, 
der Schweigepflicht unterliegen. Bitte bewahren Sie Still-
schweigen über solche Geschehen! Sie selbst erwarten von 
anderen Eltern die gleiche Diskretion.

Bescheinigung:
Hiermit verpflichte ich mich zur absoluten Schweigepflicht 
über alle Informationen, die ich während meiner Hospitati-
onszeiten* in der Kindertagesstätte Schatzkiste bekomme 
und die nicht mein eigenes Kind betreffen.
* z. B. Eingewöhnungszeit, bei Festen und Veranstaltun-
gen, bei Mithilfe und Begleitung von Ausflügen etc.

..............................................................................................

Meldepflicht bei übertragbaren Krankheiten
Ich/Wir versichere/n hiermit als Erziehungsberechtigte/r, 
dass in der Wohngemeinschaft dieses Kindes in den letzten 
sechs Wochen eine übertragbare Krankheit (z.B. Diphthe-
rie, Masern, Röteln, Scharlach, Windpocken, Keuchhusten, 
Mumps, Wochentölpel, Ziegenpeter, Tuberkulose, Kinder-
lähmung, übertragbare Darmerkrankung, übertragbare 
Gelbsucht, übertragbare Hautkrankheiten) nicht vorge-
kommen ist und dass auch gegenwärtig kein Verdacht ei-
ner solchen Krankheit vorliegt.
Ich verpflichte mich, das Kind sofort vom Besuch der Ein-
richtung zurückzuhalten, wenn bei ihm oder in der Wohn-
gemeinschaft des Kindes eine übertragbare Krankheit auf-
tritt oder sich der Verdacht einer solchen Krankheit ergibt. 
Erkrankt das Kind an einer übertragbaren Krankheit oder 
wird es dessen verdächtigt, wird die Leiterin der Einrich-
tung unbeschadet sonstiger Meldepflichten unverzüglich 
benachrichtigt.
Hiermit bestätigen wir, dass wir die Infomappe der Kinder-
krippe gelesen haben und dieser in allen Punkten zustim-
men. Weiterhin haben wir die Anlagen „Merkblatt zum 
Infektionsschutz“ gelesen.

...................................................………...……………………….
Datum

...................................................………...……………………….
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
 
..............................................................................................
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
(ELR) 
Ausschreibung des Jahresprogramms 2020
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz hat auf seiner Homepage (www.mlr.baden-wuert-
temberg.de, Stichwort „ELR“) die Ausschreibung des ELR-
Jahresprogramms 2020 bekannt gegeben. Grundlage ist 
die Verwaltungsvorschrift zum Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum - ELR - vom 9. Juli 2014, ergänzt am 19. 
April 2016. 
Strukturförderung heißt Lebensqualität erhalten und ver-
bessern. Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
(ELR) hat das Land Baden-Württemberg über das Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ein um-
fassendes Förderangebot für die strukturelle Entwicklung 
ländlich geprägter Dörfer und Gemeinden geschaffen. Ge-
fördert werden Projekte, die lebendige Ortskerne erhalten, 
die zeitgemäßes Leben und Wohnen ermöglichen, die eine 
wohnortsnahe Versorgung sichern sowie zukunftsfähige 
Arbeitsplätze schaffen. Projektträger können neben der 
Kommune auch Vereine, Unternehmen und Privatperso-
nen sein. 
Projekte sollten zu einer ganzheitlichen und nachhaltigen 
Strukturverbesserung führen und einen Beitrag zur Innen-
entwicklung und Stärkung der Ortskerne leisten. Die För-
derung von Investitionen konzentriert sich auf folgende 
Schwerpunkte: Wohnen, Grundversorgung, Arbeiten und 
Gemeinschaftseinrichtungen mit zusätzliche Förderzu-
schlägen bei CO2-Speicherung. 
Im Sinne eines schonenden Umgangs mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen führen Energieeinsparung, verbesserte 
Energieeffizienz, Verwendung erneuerbarer Energien oder 
die Anwendung ressourcenschonender Bauweisen bei pri-
vaten Projekten zu einem Fördervorrang und sind für kom-
munale Projekte Fördervoraussetzung. 
Eine wichtige Erkenntnis der Modellvorhaben zur Eindäm-
mung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung der in-
nerörtlichen Potentiale ist, dass angesichts sinkender Bevöl-
kerungszahlen und einer Zunahme leerstehender Gebäude 
in vielen Dörfern im Innenbereich genügend Fläche für die 
Ortsentwicklung vorhanden ist. Das Jahresprogramm 2020 
konzentriert die Förderung daher noch stärker als bisher 
auf die Innenentwicklung und die Belebung der Ortskerne. 
Damit sollen die Ortskerne gestärkt und der Landschafts-
verbrauch im Außenbereich gebremst werden.
Die vollständigen Antragsunterlagen sind bis 31. August 
2019 beim Bürgermeisteramt abzugeben, damit der Ge-
meindeverwaltung entsprechend Zeit zur Stellungnahme 
bleibt. Es wird dringend empfohlen, die Vorhaben vor An-
tragstellung mit dem zuständigen Regierungspräsidium 
Freiburg zu erörtern.
Entsprechende Informationen und die für die Antragstel-
lung 2020 gültigen Rechtsgrundlagen und Formulare er-
halten Sie über das Internetangebot des Regierungspräsi-
diums Freiburg und des Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz. 
Weitere Auskünfte zu dem Entwicklungsprogramm kön-
nen auch bei der Gemeindeverwaltung - Rechnungsamt, 
Frau Kury unter der Tel. Nr. 07685/9101-23, E-Mail kury@
gutach.de eingeholt werden.
Ihre Gemeindeverwaltung

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Allen Altersjubilaren, die im Monat Juli ihren Geburtstag 
feiern und aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder nament-
lich nicht genannt werden möchten, gratulieren wir recht 
herzlich und wünschen ihnen alles Gute, vor allem Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.

Folgende nachstehend aufgeführten Fundsachen wurden 
abgegeben und können während der Öffnungszeiten (Mo 
– Fr 08:00 - 12:30 Uhr, Mo 14:00 – 16:00 Uhr und Do 14:00 - 
18:00 Uhr) beim Fundbüro im Rathaus Bleibach, Zimmer 2, 
Dorfstr. 33, 79261 Gutach im Breisgau (Tel.: 07685/9101-14) 
von den Verlierern abgeholt werden.

•	1 Herren-Trekkingrad Marke: Bergamont gefunden Stra-
ße beim Getränke Sexauer

•	1 Kindermountainbike Marke: Avigel gefunden beim 
Narrenbrunnen Gutach

•	2 Schlüssel an Karabinerhacken
•	1 Kindermütze
•	1 blaues Schlüsselmäppchen mit 2 Fahrradschlüsseln und 

1 Autoschlüssel
•	1 kleiner Schlüssel 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den 
Fundsachen, falls die Verlierer sich nicht melden, nach Ab-
lauf von 6 Monaten (bei Gegenständen unter 5,11 € sofort) 
nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro bzw. der Polizei 
auf den Finder oder bei Verzicht auf jegliches Fundrecht 
auf die Gemeinde übergeht.
Nähere Einzelheiten finden Sie auch im Internet unter 
www.gutach.de/Bürgerservice/Fundbüro
Ihre Gemeindeverwaltung

Wichtige Rufnummern 
bei Unfall und Gefahr

NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der diensthabende Arzt 
durch Anruf beim Hausarzt zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen 
ist der ärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und 
augenärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 zu 
erreichen.
An Wochenenden und Feiertagen ist der zahnärztliche 
Notfalldienst unter Tel.: 0180 3222555-70 erreichbar.

In Notfällen:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112
Kinderärztlicher Notfalldienst: 0180 6076111
Augenärztlicher Notfalldienst: 0180 6075311
Rufnummer Krankentransport: 19222
Gift-Notrufzentrale: 0761 19240
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle: 
07641 4601-77 (nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlo-
se und sprachgeschädigte Personen).

Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen:
Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag                       von 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage                      8 bis 22 Uhr
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Kostenlose zentrale Rufnummer 116117

Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:
Di., 09.07.  Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen 
            Marktplatz 9, Tel. 07641 8763
Mi., 10.07.  Nikolai-Apotheke, Waldkirch
           Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
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Do., 11.07.  Bürkle-Apotheke, Emmendingen 
            Schillerstr. 19, Tel. 07641 42301
Fr., 12.07.  Kandel-Apotheke, Waldkirch
           Lange Str. 58, Tel. 07681 93 20
Sa., 13.07.  Schlossberg-Apotheke, Emmendingen 
            Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
            Schwarzwald-Apotheke, Elzach
            Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
So., 14.07.  Glocken-Apotheke, Waldkirch (Kollnau) 
            Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
            Kronen-Apotheke, Teningen
            Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109
Mo., 15.07.  Apotheke am Heidacker, 
    Freiamt (Ottoschwanden) 
            Hauptstr. 49, Tel. 07645 917877
            Waldhorn-Apotheke, Sexau
            Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 47575
Di., 16.07.  Aesculap-Apotheke, Teningen (Köndringen) 
            Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
            Severin-Apotheke, Denzlingen
            Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Samstag/Sonntag, 13.07./14.07.2019
Tierarztpraxis Oxana Dietsche, Emmendingen
Kübelestraße 20, Tel. 07641 9539492
Dr. Rudloff, Elzach
Brandstr. 10, Tel. 07682 290

Notdienst für Strom/Straßenbeleuchtung
Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, Störungsmelde-
stelle 0800 3629477

Notdienst für Wasser:
Tel. 0170 6313727

Recyclinghof/Grünschnittsammelplatz Bleibach:
Hintermatte 2, Öffnungszeiten: 
Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 
Samstag 9:00 bis 14:00 Uhr

Vom 4. April bis einschließlich 17. Oktober jeden Mitt-
woch von 16:00 bis 19:00 Uhr (nur Grünschnittsammel-
platz).

Fachstelle Sucht
Beratung, Behandlung, Prävention
Friedhofstr. 1, Waldkirch, Tel. 07681 24623, 
Dienstag, Donnerstag 10:00 – 17:00 Uhr

emma
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1
Tel. 07681 3891 und 07641 41970

Kreisseniorenrat des Landkreises Emmendingen: 
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
Alterskasse:
Einkommensverluste durch Trockenheit?
Beitragszuschuss beantragen!
Wer derzeit keinen Zuschuss zum Alterskassenbeitrag er-
hält, sollte nicht versäumen, einen Antrag zu stellen, wenn 
der Einkommensteuerbescheid für 2018 vorliegt.

Dies kann sich lohnen. Denn in vielen landwirtschaftlichen 
Betrieben führte die lang andauernde Trockenheit im letz-
ten Jahr teils zu erheblichen Ernteausfällen, zu höheren 
Ausgaben für Viehfutter und damit zu deutlichen Einkom-
mensverlusten. In der Forstwirtschaft wirkten sich Sturm-
schäden und Borkenkäferbefall aus. Die Mindereinnahmen 
werden sich im Einkommensteuerbescheid für das Jahr 
2018 widerspiegeln. 
Anspruch auf Zuschuss hat, wessen jährliches Gesamtein-
kommen nicht über 15.500 Euro für Ledige und 31.000 
Euro für Verheiratete liegt.
Bei Landwirten, die ihren Gewinn aus Land- und Forst-
wirtschaft im Wege der Buchführung oder der sogenann-
ten Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung ermitteln, 
werden zur Berechnung des Beitragszuschusses die im letz-
ten Steuerbescheid festgesetzten Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft sowie außerlandwirtschaftliches Einkom-
men und eventuelles Erwerbsersatzeinkommen berück-
sichtigt.
Denjenigen, deren Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft 
in 2018 im Vergleich zu den Vorjahren geringer ausgefal-
len ist und die zurzeit keinen Beitragszuschuss erhalten, 
empfiehlt die Alterskasse anhand des Einkommensteuer-
bescheides 2018 einen Zuschussantrag zu stellen. Es reicht 
aus, den Einkommensteuerbescheid mit einem kurzen Hin-
weis auf Beitragszuschuss und Angabe des Aktenzeichens 
an die SVLFG zu senden. 

Korrektur: Außensprechstellen des  
Pflegestützpunkts
In unserer Mitteilung über die Außensprechstellen des 
Pflegestützpunkts des Landratsamtes Emmendingen ha-
ben sich Fehler eingeschlichen. Die richtige Adresse für die 
Beratung in Waldkirch lautet Hildastraße 2a in Waldkirch-
Kollnau (Bürgertreff). Ein weiterer Fehler hat sich bei den 
Sprechzeiten für die Außensprechstelle in Herbolzheim 
ergeben. Diese finden jeweils donnerstags von 10:00 bis 
15:00 Uhr im Torhaus in Herbolzheim statt. 
Die Sprechzeiten in Waldkirch, Endingen und Herbolzheim 
sind wie folgt:

Außensprechstelle Waldkirch-Kollnau 
(Bürgertreff Kollnau / Hildastraße 2a):
Montag 10:00 bis 15:00 Uhr, 
Frau Christiane Hartmann, 07641 451-3091

Außensprechstelle Endingen 
(Bürgerhaus / St. Jakobsgässli 4):
Dienstag 10:00 bis 15:00 Uhr, 
Frau Sabine Wensch-Christ, 07641 451-3025

Außensprechstelle Herbolzheim 
(Torhaus / Hauptstraße 60):
Donnerstag 10:00 bis 15:00 Uhr, 
Frau Carolin Kröner, 07641 451-3095

Vortrag: Wieder schmerzfrei unterwegs 
durch moderne Hüft- und Kniegelenke
Viele Menschen leiden unter Arthroseschmerzen ihrer 
Hüft- und Kniegelenke und sind dadurch in ihrem täglichen 
Leben und auch in ihrer sportlichen Aktivität erheblich 
eingeschränkt. Der Einsatz künstlicher Gelenke führt zur 
Linderung der Beschwerden, erhöhter Beweglichkeit, ver-
besserter Belastungsfähigkeit und Steigerung der Lebens-
qualität. Dr. Peter Fichtner, Ärztlicher Leiter der Abteilung 
für Orthopädie und Unfallchirurgie und Koordinator des 
zertifizierten Endoprothetikzentrum am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen, informiert am Dienstag, 23. Juli 2019 um 
19:00 Uhr in der Musikschule Emmendigen über die heu-
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tigen Therapiemöglichkeiten durch Einsatz verschiedener 
moderner Endoprothesen an Hüft- und Kniegelenk. Wei-
terhin werden der Ablauf der Behandlung vom Erstkontakt 
mit dem Operateur bis zur Rehabilitation und die zu erwar-
tenden Ergebnisse auf die Lebensqualität vorgestellt. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. 

Stadtradeln: Halbzeitstand beim Stadtradeln 
– 100.000 Kilometer-Marke geknackt
Seit dem 24. Juni läuft im Landkreis Emmendingen die 
Aktion Stadtradeln. Dabei kann jeder, der im Landkreis 
wohnt, arbeitet oder zur Schule geht die mit dem Fahrrad 
zurückgelegten Kilometer auf der Stadtradeln-Webseite 
eintragen und damit ein sichtbares Zeichen für den Kli-
maschutz setzen. Derzeit sind bereits 1.000 Radfahrer bei 
diesem Projekt im Landkreis Emmendingen „fahrradak-
tiv“: gemeinsam haben sie zur Halbzeit der Aktion bereits 
über 100.000 Kilometer erradelt. Neben dem guten Gefühl, 
einen Beitrag zur eigenen Gesundheit und zum Umwelt-
schutz geleistet zu haben, erwartet Sie auch die Verlosung 
kleinerer Sachpreise und Anerkennungen. 
Jeder, der noch nicht beim Stadtradeln angemeldet ist, kann 
dies noch bis zum 14. Juli 2019 unter www.stadtradeln.de/
landkreis-emmendingen.de nachholen und die seit dem 24. 
Juni 2019 gefahrenen Rad-Kilometer eintragen. Diese zäh-
len dann automatisch auch bei der Rad-Challange mit. 

Kochkurs für Kinder 
Unter dem Motto „Leckeres für heiße Tage“ bietet das 
Landwirtschaftliche Bildungszentrum Emmendingen-
Hochburg am Dienstag, 30. Juli und Mittwoch, 31. Juli 
2019 jeweils von 09:00 – 12:00 Uhr einen Kochworkshop 
für Kinder von acht bis zwölf Jahren an. Das Essen wird 
gemeinsam zubereitet und gekocht. Dafür sollen Schürzen 
und Plastikdosen zum Mitnehmen der Speisen mitgebracht 
werden. Die Anmeldung kann frühestens zwei Wochen vor 
dem Termin bis spätestens Mittwoch, 24. Juli 2019 unter 
Kochworkshop@landkreis-emmendingen.de erfolgen.

Kochkurs Sommergemüse 
Das Landwirtschaftliche Bildungszentrum Emmendingen-
Hochburg bietet am Donnerstag, 25. Juli von 18:00 bis 
21:00 Uhr einen Kochworkshop „Sommergemüse – in Hül-
le und Fülle“ an. Im Rahmen der Landesinitiative „Mach`s 
Mahl“ wird die Zubereitung verschiedener Gerichte mit 
saisonalem Sommergemüse erklärt, gemeinsam gekocht, 
gebacken und anschließend verkostet. Der Teilnehmerbei-
trag beträgt 11 Euro. Die Lebensmittelkosten werden um-
gelegt. Anmeldung bis Montag, 22. Juli 2019 unter Koch-
workshop@landkreis-emmendingen.de.

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Freiburg

Vortragsreihe „Von der Uni in den Beruf“

Das Kompetenzprofil in der Bewerbung
Am Donnerstag, 25. Juli, informiert Karin Peterseil vom 
Zentrum für Schlüsselqualifikationen der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg zum Thema „Das Kompetenzprofil in 
der Bewerbung: Präsentieren Sie Ihre Qualifikation“. Die 
Veranstaltung beginnt um 18:15 Uhr im Kollegiengebäu-
de I (Hörsaal 1221) der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
und endet voraussichtlich um 19:45 Uhr. Die Veranstaltung 
ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Fast alle Bewerberinnen und Bewerber können wesentlich 
mehr als ihnen bewusst ist. Wer seine fachlichen Fähigkei-
ten und persönlichen Stärken kennt und sie benennen kann, 
bringt sich auf dem Weg „von der Uni in den Beruf“ in eine 
gute Position. Karin Peterseil zeigt, welche Methoden es 
zur Erstellung eines Kompetenzprofils gibt und wie diese 
Erkenntnisse optimal für Bewerbungsunterlagen und das 
persönliche Vorstellungsgespräch genutzt werden können.
Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Von der Uni 
in den Beruf“, die in Kooperation von Agentur für Arbeit 
Freiburg und dem Service Center Studium der Albert-Lud-
wigs-Universität für Studierende und Hochschulabsolven-
ten organisiert wird.

Vortragsreihe „Von der Uni in den Beruf“

Start-up: Mit eigenen Ideen Märkte erobern
Am Donnerstag, 18. Juli, informiert Dr. Thomas Maier, Be-
rater im Gründerbüro der Universität Freiburg, zum The-
ma: „Karriereoption Start-Up: Mit der eigenen Idee aus 
der Wissenschaft heraus Märkte erobern!“. Die Veranstal-
tung beginnt um 18:15 Uhr im Kollegiengebäude I (Hörsaal 
1221) der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und endet 
voraussichtlich um 19:45 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, 
eine Anmeldung nicht erforderlich.
Unabhängigkeit erleben, eigene Ideen entwickeln, sein ei-
gener Chef sein – wer das will, gründet häufig ein eigenes 
Unternehmen. Doch dieser Schritt muss sorgfältig geplant 
werden. Wie? Das zeigt Thomas Maier in einem Vortrag, 
der sich mit folgenden Themen beschäftigt: Unternehmer-
persönlichkeit, Geschäftsidee präzisieren, Planungsinstru-
ment Businessplan, Qualifizierungs- und Unterstützungs-
angebote des Gründerbüros, Förderangebote von Bund 
und Land, Netzwerkeangebote und –initiativen sowie wei-
tere Beratungsstellen.
Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Von der Uni 
in den Beruf“, die in Kooperation von Agentur für Arbeit 
Freiburg und dem Service Center Studium der Albert-Lud-
wigs-Universität für Studierende und Hochschulabsolven-
ten organisiert wird.

Höhere Freibeträge für Witwen und Witwer
Seit 1. Juli 2019 haben sich die Freibetragsgrenzen bei Hin-
terbliebenenrenten geändert. Künftig darf mehr dazuver-
dient werden. Neben ihrer Hinterbliebenenrente können 
Witwen und Witwer sowie Bezieher von Erziehungsrenten 
seit 1. Juli 2019 mehr hinzuverdienen, teilt die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg mit. Der Frei-
betrag für Einkünfte wurde auf 872,52 Euro erhöht. Pro 
waisenrentenberechtigtem Kind erhöht sich der Freibetrag 
zusätzlich um 185,08 Euro. Anzurechnende Einkünfte sind 
beispielsweise Arbeitsentgelt, Einkommen aus selbständi-
ger Tätigkeit, die eigene Rente und Sozialleistungen. 
Vom Bruttoeinkommen werden gesetzlich festgelegte 
Pauschalbeträge abgezogen. Daraus ergibt sich ein fiktiver 
Nettobetrag. Ist dieser höher als der Freibetrag, wird die 
Differenz zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente an-
gerechnet. Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg weist darauf hin, dass jede Beschäftigungsaufnah-
me oder Änderung in den Einkünften umgehend mitgeteilt 
werden muss. Auf Waisenrenten werden seit dem 1. Juli 
2015 generell keine Einkünfte mehr angerechnet. 
Mehr Informationen zu dem Thema enthält auch die kos-
tenlose Broschüre »Hinterbliebener: So viel können Sie 
hinzuverdienen«. Im Internet unter www.deutsche-renten-
versicherung-bw.de steht sie als PDF-Download zur Verfü-
gung oder kann unter der Telefonnummer 0721 825-23888 
beziehungsweise per E-Mail an presse@drv-bw.de bestellt 
werden. 
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Auskünfte zu den Themen Prävention, Rehabilitation, Al-
tersvorsorge und Rente gibt es bei der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg in den Regionalzentren 
und Außenstellen im ganzen Land, über das kostenlose 
Servicetelefon unter 0800 100048024, bei den ehrenamtlich 
tätigen Versichertenberaterinnen und -beratern sowie im 
Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

Wichtig: Daten überprüfen!
Berufsstarter erhalten Sozialversicherungsausweis
Viele Jugendliche starten in den nächsten Wochen in ihr 
Berufsleben. Mit der Aufnahme ihrer ersten Beschäftigung 
erhalten die Berufsanfänger ein Anschreiben mit ihrem 
Sozialversicherungsausweis. Unter anderem steht in die-
sem wichtigen Dokument die Versicherungsnummer und 
welcher Rentenversicherungsträger für den Empfänger 
ein Leben lang zuständig bleibt. Die Deutsche Renten-
versicherung Baden-Württemberg weist darauf hin, dass 
in der Versicherungsnummer das korrekte Geburtsdatum 
des Empfängers enthalten sein muss und deswegen diese 
Angabe im Ausweis genau überprüft werden sollte. Denn 
nur so ist gewährleitet, dass alle Beiträge für die spätere 
Rente auch von Anfang an richtig verbucht werden. Sollten 
Daten nicht korrekt sein, ist umgehend eine Berichtigung 
mit einem entsprechenden Nachweis, zum Beispiel der Ge-
burtsurkunde, zu beantragen. Seit Januar 2017 werden 
die persönlichen Daten auch als QR-Code auf den Ausweis 
gedruckt. Alte Sozialversicherungsausweise behalten ihre 
Gültigkeit. Der Sozialversicherungsausweis ist ebenso sorg-
fältig zu behandeln wie der Personalausweis. Bei jedem 
Beschäftigungsbeginn oder wenn eine Sozialleistung (zum 
Beispiel Arbeitslosengeld) beantragt wird, benötigt man 
diesen Ausweis zum Nachweis der vergebenen Versiche-
rungsnummer. Geht der Ausweis verloren, wird beschädigt 
oder ändern sich die personenbezogenen Daten, kann der 
Beschäftigte kostenlos einen neuen Ausweis anfordern. 
Am einfachsten geht dies entweder über die Krankenkasse 
oder über die Online-Dienste der Deutschen Rentenversi-
cherung unter https://www.eservice-drv.de/SelfServiceWeb. 
Auskünfte zu den Themen Prävention, Rehabilitation, Al-
tersvorsorge und Rente gibt es bei der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg in den Regionalzentren 
und Außenstellen im ganzen Land, über das kostenlose 
Servicetelefon unter 0800 100048024, bei den ehrenamtlich 
tätigen Versichertenberaterinnen und -beratern sowie im 
Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

Aktuelle Trends für Oktoberfest-Frisuren
Die Gewerbe Akademie bietet am Standort Schopfheim 
auch für Teilnehmer aus dem Bereich Freiburg am Montag, 
30. September, von 10 bis 16.45 Uhr eine Fortbildung mit 
dem Thema „Festliche Oktoberfest-Frisuren“ an. Aktuelle 
Trends für die Oktoberfeste wie lässig freche Zöpfe, Hol-
länderzopf oder Ährenzopf, Kordel- und Flechtelemente 
geben Inspiration und frische Ideen, die später im eigenen 
Friseursalon umgesetzt werden können. Die Kosten für 
diesen Fachkurs können unter bestimmten Voraussetzun-
gen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gemindert 
werden. Auskünfte und Beratung gibt es bei der Gewerbe 
Akademie unter Telefon 07622 686811 sowie unter 
www.gewerbeakademie.de.

Grundkurs in CNC-Fräsen
Die Gewerbe Akademie bietet am Standort Schopfheim 
vom 8. bis 26. Oktober einen Grundkurs in CNC-Fräsen an. 
Der Unterricht findet berufsbegleitend immer dienstags, 
donnerstags und samstags statt. Mit modernster Software 
lernen die Teilnehmer in kleinen Gruppen nach Werkstück-

Zeichnungen Programme nach DIN 66025 zu erstellen und 
zu testen. Programmierkurs nach Heidenhain, Geradenin-
terpolation, Werkzeugkorrekturen, Bohrzyklen, Kreis- und 
Rechtecktaschenfräszyklus sind Stichworte für die Inhalte, 
die in diesem Fachkurs vermittelt werden. Zielgruppe sind 
Fachkräfte und Auszubildende aus dem Bereich Metall. 
Kenntnisse im Fräsen nach Zeichnung sowie Pythagoras 
und Winkelfunktionen sollten vorhanden sein.
Die Kosten für den Fachkurs können unter bestimmten Vor-
aussetzungen mit einem Bildungsgutschein der Arbeitsagen-
tur oder aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gesenkt 
werden. Weitere Auskünfte zum Lehrgang und den mögli-
chen Zuschüssen erteilt die Gewerbe Akademie unter Telefon 
07622 686811 oder unter www.gewerbeakademie.de.

Polizeipräsidium 
Freiburg

WAS NUN, HERR KOMMISSAR?
Präventionstipps der Woche Ihrer Polizei zum Thema „Si-
cheres Zuhause in der Urlaubszeit“
UNSERE FAKTEN: Die „schönsten Wochen“ im Jahr stehen 
an und Sie möchten verreisen. Aber haben Sie neben den 
Reisevorbereitungen auch an die Sicherheit Ihres Zuhauses 
gedacht? Ihre Abwesenheit kann genutzt werden um un-
gehindert einzubrechen!
UNSERE TIPPS: 
•	Lassen Sie die Rollläden zur Straßenseite tagsüber nicht 

herunter. Nachbarn können Ihnen behilflich sein um die-
se zu öffnen und zu schließen. Bei elektrischen Rollläden 
können diese zeitgesteuert werden. 

•	Lassen Sie den Briefkasten von Bekannten oder Nachbarn 
leeren.

•	Nutzen Sie Zeitschaltuhren mit Beleuchtung um Anwe-
senheit vorzutäuschen.

•	Sagen Sie Ihren Nachbarn, dass Sie verreisen. Bitten Sie 
diese auf Ihre Wohnung zu achten und verdächtige 
Wahrnehmungen der Polizei unter 110 zu melden.

•	Lassen Sie nicht jeden an Ihren Urlaubsfreuden teilhaben. 
Urlaubshinweise auf dem Anrufbeantworter und in den 
sozialen Netzwerken locken die Täter in Ihr Haus.

•	Ihr Haus/Wohnung soll bewohnt aussehen! Lassen Sie aus 
diesem Grund den Carport nicht leer stehen. Vermeiden 
Sie eine übermäßige und außergewöhnliche Ordnung 
rund um Ihr Haus!

UNSER ANGEBOT: Wir beraten Sie rund um die Themen 
Diebstahls- und Einbruchschutz. Gerne erhalten Sie von uns 
eine kostenlose, individuelle und neutrale Beratung (Tele-
fonisch oder vor Ort). 
Rufen Sie uns einfach an unter 0761/29608-25.
Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei

Leistungsabzeichen in Gold erworben!
Nach 32 Jahren ist es zwei Gruppen wieder gelungen (in Ko-
operation mit der Feuerwehr Simonswald) das Leistungsab-
zeichen in Gold zu erwerben. Die Mannschaft war mit vier 
Männern der Abt. Simonswald, sieben Männer der Abt. Blei-
bach und ein Mann der Abt. Siegelau erfolgreich am Start. 
Über ein halbes Jahr wurde am Gutachter Gemeindebauhof 
mit vielen schweißtreibenden Stunden fleißig auf die Ab-
nahme geübt. Am 29.06.2019 war es soweit, man durfte bei 
sommerlichen Temperaturen und voller Montur in Riegel zur 
Abnahme antreten. Dabei musste nach einer Theorieprüfung 
ein angenommener Garagenbrand mit Schaum gelöscht so-
wie eine Person über eine Leiter gerettet werden. In einem 
weiteren Prüfungsteil wurde die Rettung eines Fahrradfah-
rers, welcher nach einem Verkehrsunfall unter einem Auto 
eingeklemmt war, durchgeführt.
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Wir möchten uns hiermit bei allen bedanken, die uns unter-
stützt haben. Ein besonderer Dank gilt der Fa. Willi Wehrle 
für die kostenlose Zurverfügungstellung des Übungsgerüstes, 
der Fa. Beton-Abbruchtechnik Hug und der Fa. Elztalbrenne-
rei Weis für das Sponsoring der personalisierten Poloshirts.

Stehend v. l. Marco Kaltenbach, Niclas Heizmann, 
Sven Schätzle, Sven Kaltenbach, Tobias Korneli, 
Stefan Kaltenbach, Jürgen Ruth, Andreas Hug.

Kniend v. l. Mario Hug, Sascha Kaltenbach, 
Matthias Scherzinger, Matthias Hug.

Die Freiwillige Feuerwehr Gutach im Breisgau Abt. Blei-
bach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Anwärter (m/w/d) für den  
freiwilligen feuerwehrtechnischen 

Dienst

Ihr Profil:
-  Mindestalter 17 Jahre
-  Sie wohnen in Bleibach, Kregelbach
-  Sie haben Interesse an der Arbeit der Feuerwehr
-   Sie wollen Teil unseres Teams werden und haben In-

teresse das Dorfleben und die Dorfgemeinschaft zu 
unterstützen.

Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse!
Wir bieten:
- Eine tolle Gemeinschaft
- Spannende Technik
- Hochwertige Aus- und Weiterbildung

Komm in unser Team!
Kontaktiere uns über Facebook (www.facebook.com/ff-
wbleibach), per E-Mail (akdt.gut-bleibach@kfv-emmen-
dingen.de) oder besuche uns in einer unserer Übungen, 
immer in der geraden Kalenderwoche montags um 19:45 
Uhr beim Gerätehaus in Bleibach hinter dem Rathaus.

Seelsorgeeinheit Mittleres
Elz- und Simonswäldertal

Kirchliche Mitteilungen 
13.07.2019 – 21.07.2019

Sa., 13.07. Samstag der 14. Woche im Jahreskreis    Firmung 
in Simonswald
17:00 Untersimonswald  Feier der Firmung - anschl. Emp-

fang an der Schule
So., 14.07. 15. SONNTAG IM JAHRESKREIS    Firmung in 
Gutach
10:00 Gutach    Feier der Firmung
Mo., 15.07. In Baden: SELIGER BERNHARD, Markgraf von 
Baden, Landespatron (1458) 
17:30 Bleibach     Ewige Anbetung - Aussetzung, 

Betstunde
18:30 Bleibach    Eucharistiefeier
Di., 16.07. Dienstag der 15. Woche im Jahreskreis
13:00 Untersimonswald  FORUMälterwerden: Halbta-

gesausflug nach Breisach
17:30 Untersimonswald  Ewige Anbetung - Aussetzung, 

Betstunde gestaltet von der kfd
18:30 Untersimonswald Eucharistiefeier
Mi., 17.07. Mittwoch der 15. Woche im Jahreskreis
08:00 Obersimonswald Eucharistiefeier - Maria Hoch
08:30 Obersimonswald  Ewige Anbetung - Ausset-

zung, Betstunde gestaltet von 
FORUMälterwerden

Do., 18.07. Donnerstag der 15. Woche im Jahreskreis
08:30 Bleibach    Laudes
17:30 Siegelau     Ewige Anbetung - Aussetzung, 

Betstunde
18:30 Siegelau     Eucharistiefeier - Frieda u. Franz-

Josef Nopper / Ludwig Resch u. 
Angeh.

Fr., 19.07. Freitag der 15. Woche im Jahreskreis
14:00 Untersimonswald  Eucharistiefeier zur Goldenen 

Hochzeit von Maria und Franz 
Wehrle

17:30 Gutach     Ewige Anbetung - Aussetzung, 
Betstunde

18:00 Bleibach    Rosenkranz
18:30 Gutach    Eucharistiefeier
Sa., 20.07. Samstag der 15. Woche im Jahreskreis
18:30 Bleibach     Eucharistiefeier am Vorabend - 

1. Seelenamt Emma Schindler / 
Ferdinand u. Brigitte Scherzinger 
/ Georg u. Mina Dorer, Frieda u. 
Wilhelm Kury, Emanuel u. Rosa 
sowie Walburga Wehrle / Gerd 
Middelmann / Alfred u. Maria 
Schön / Helmut Kopp / Maria u. 
Rudolf Fischer / Michael u. Vik-
toria Dorer (JM) / Peter u. Rosa 
Jeandree u. Karolina Eble (JM) / 
Wilhelmina Grieshaber (JM)

So., 21.07. 16. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
09:30 Wildgutach    Festgottesdienst mit Feuerwehr-

fahrzeugweihe
10:30 Gutach     Eucharistiefeier - Emma Wernet 

u. Verstorbene der Fam. Wer-
net-Burger / Karolina Tränkle u. 
Verst. der Fam. Franz Sohm (JM) 
/ Maria Dröschel (JM) / Theresia 
Baumann, Eltern u. Geschw. (JM)

Firmung
Am Samstag, 13. Juli um 17.00 Uhr in Untersimonswald und 
am Sonntag, 14. Juli um 10.00 Uhr in Gutach werden Jugend-
liche unserer Seelsorgeeinheit gefirmt. Der Firmspender 
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wird Weihbischof em. Rainer Klug sein. Herzliche Einladung 
an die gesamte Gemeinde, an diesem Fest teilzunehmen. Im 
Anschluss an die Feier findet jeweils ein Empfang statt.

Ewige Anbetung
In der Woche vom 15. bis 19. Juli wird in unserer Seelsor-
geeinheit Ewige Anbetung gehalten. Jeweils 1 Stunde vor 
der üblichen Werktagsmesse (am Montag in Bleibach) sind 
Sie zur Anbetung eingeladen. Im Verlauf eines Jahres wird 
reihum in jeder Pfarrei unserer Diözese stellvertretend für 
andere in den Anliegen unserer Zeit vor dem Allerheiligs-
ten verweilt und gebetet.

FORUMälterwerden – Busfahrt nach Breisach und Schiff-
fahrt auf dem Rhein
Herzliche Einladung zur zweistündigen Schifffahrt auf dem 
Rhein mit Schleusung und Abschluss in Merdingen mit mu-
sikalischer Unterhaltung.
Termin: Dienstag, 16. Juli, Abfahrt ab 13.00 Uhr ab Hotel 
Engel talabwärts, Kosten 30,00 €
Anmeldung und Information: Elisabeth Stratz, Tel. 
07683/1278 oder Roswitha Kaltenbach, Tel. 07683/1251

Pfarrbüros am Mittwoch, 17. Juli wegen Betriebsausflug 
geschlossen
Die beiden Pfarrbüros sind am 17. Juli ganztags geschlossen.

Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo/Di/Do 10-12 Uhr u. Mo 16-18 Uhr, Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
Kooperator i. V. Markus Manter, Tel. 07681/7113
markus.manter@kath-semes.de
Pater Rex Babu, Schulstr. 2, 79261 Gutach-Bleibach
Tel. 07685/9139635 pater.rex@kath-semes.de
Diakon Günter Hin, guenter.hin@kath-semes.de
Pfarrbüro Simonswald, Kirchstr. 8, 79261 Untersimonswald
Mo/Do 9-11.30 Uhr u. Mi 16-18 Uhr, Tel. 07683/246
Pfarrsekretariat: Johanna Stratz
pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
Pastoralreferentin Eva Baumgartner, Tel. 07683/919842
eva.baumgartner@kath-semes.de
Gemeindereferentin Bernadette Lehrer-Weber, 
Tel. 07683/919842
bernadette.lehrer@kath-semes.de
Homepage: www.kath-semes.de

Mittwoch, 10.07.2019
09:15 Uhr,  fröhliches Frühstück im Gemeindehaus
Mittwoch, 10.07.2019
18:30 Uhr,   ökum. ANgeDACHT in der kath. Kirche in Blei-

bach
Donnerstag, 11.07.2019
19:30 Uhr,   offene Tischrunde im Biergarten Elztalblick 

(Campingplatz Siensbach) – Information und 
Austausch über das Amt des Kirchenältesten

Sonntag, 14.07.2019
09:30 Uhr,   Gottesdienst mit Taufen und Vorstellung der 

neuen Konfirmanden mit Pfrin. Therese Wag-
ner und anschließendem Kirchcafé

Sonntag, 14.07.2019
11:00 Uhr,   ökum. Familienkirche in der Bläsikapelle zum 

Thema „von Krabbeltierchen lernen…“ mit 
anschließendem Picknick

Sonntag, 14.07.2019
19:00 Uhr,   Orgelkonzert „Mit der Orgel durch Europa“ 

mit Christian Drengk (Orgel) in der ev. Paul-
Gerhardt-Kirche in Kollnau

Dienstag, 16.07.2019
19:30 Uhr,   ökum. Gesprächskreis Frieden mit Vortrag 

„Oktober 1943 – Wie die dänischen Juden 
dem Holocaust entkamen“ mit der Historike-
rin Christina Eckert im Gemeindehaus

Donnerstag, 18.07.2019
14:30 Uhr,  Seniorencafé im Gemeindehaus
Sonntag, 21.07.2019
10:30 Uhr,   ökum. Gottesdienst auf dem Kollnauer Fest 

mit dem Ökumene-Team Kollnau, Pfrin. The-
rese Wagner und Christoph Gairing, der Elz-
talkantorei und dem kath. Kirchenchor

KaffeeZeit
KaffeeZeit       

Sommerfest der internationalen KaffeeZeit
Die KaffeeZeit ist zwei Jahre alt geworden! Das wollen 
wir feiern und zusammen grillen. Dazu sind alle Freunde 
der KaffeeZeit und alle, die uns erst einmal kennen lernen 
möchten, herzlich eingeladen!
Wann:  am Samstag, 13. Juli 2019 
         ab 15:00 Uhr
Wo:     auf dem Grillplatz Kohlhütte in Siensbach, ganz 
oben im Dobel (mit dem Auto erreichbar)
Jeder bringt für sich selber etwas zum Grillen mit und, wer 
mag, etwas fürs Buffet. Auch Besteck, Gläser und Geschirr, 
wie auch eine Picknickdecke, sollte bitte jeder für sich sel-
ber dabei haben. 
Spiele für Groß und Klein sowie die Getränke besorgt das 
KaffeeZeit-Team! 
Bei Regenwetter verlegen wir das Grillfest auf den hinte-
ren Pausenhof der Grund- und Werkrealschule Zweitäler-
land, Alexanderstraße 12 im Ortsteil Gutach.
Das KaffeeZeit-Team
Veranstalter: Helferkreis Gutach, Ansprechpartner: 
Jörg Barth, Gemeindeverwaltung Gutach, Barth@gutach.de
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Bürgertreff Pferdestall Gutshof

Donnerstag ist Markttag am Pferdestall
- Metzgerei Schuler - Bäckerei Wölfle -

Sommer-Öffnungszeiten Pferdestall
Montag 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Donnerstag/Markttag 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Jahreshauptversammlung des Bürgertreffs 
Pferdestall Gutshof e.V.
Am Freitag, den 26.07.2019 findet im Bürgertreff Pferde-
stall Gutshof in Gutach die Jahreshauptversammlung des 
Vereins „Bürgertreff Pferdestall Gutshof e.V.“ statt. Beginn 
der Versammlung ist um 19:00 Uhr. Hierzu laden wir Sie 
recht herzlich ein.
Tagesordnung:
  1.) Begrüßung
  2.)   Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, 

der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
  3.)  Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden
  4.)  Kassenbericht
  5.)  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassierers
  6.) Wahl der Kassenprüfer
  7.)  Entlastung der Vorstandschaft
  8.)  Beschlussfassung über Satzungsänderungen:
   § 3 Vereinszweck (Ziel ist es, vom Finanzamt als ge-

meinnützig anerkannt zu werden)
   § 7.4 Verkürzung der Frist für die Einberufung der 

ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung auf 2 Wochen

  9.)  Wünsche und Anträge
10.)  Verschiedenes
Anträge und Ergänzungswünsche zur Tagesordnung sind 
spätestens eine Woche vor der Jahreshauptversammlung 
beim 1. Vorsitzenden Sebastian Rötzer schriftlich einzurei-
chen. Die Unterlagen zu den vorgesehenen Satzungsände-
rungen können beim 1. Vorsitzenden eingesehen werden.
Sebastian Rötzer (1. Vorsitzender)

Der kleine Wochenmarkt-Zuwachs
- Gemüsestand mit Bio-Produkten aus Ihringen -

Der„kleine Wochenmarkt“ am Gutshof in Gutach erhält 
mit Michael Meier und seinem Gemüsestand einen 

besonderen Zuwachs. Mit seinen eigens angebauten Pro-
dukten ergänzt er das aktuelle Angebot der 
Bäckerei Wölfle und der Metzgerei Schuler.

Wir freuen uns, Euch am Donnerstag zusammen mit Mi-
chel Meier am Gutshof begrüßen zu dürfen.

Neue Kurse für Mandoline/Gitarre/musikalische Früherzie-
hung ab September 2019 beim Mandolinenverein Kollnau-
Gutach e.V.
In kleinen Gruppen zu familienfreundlichen Preisen erler-
nen Kinder und Jugendliche mit viel Spaß ihr Instrument 
und haben später dann die Möglichkeit, im Jugendorches-
ter und im Hauptorchester mitzuspielen. Auch erwachsene 
Schüler sind willkommen.
Beim Sommervorspiel am Samstag, den 13.07.2019, ab 
14:30 Uhr im Pausenhof der Grundschule in Kollnau, kann 
man den Verein kennenlernen und sich über die Ausbil-
dung informieren.
Weitere Infos erhalten Sie bei unserer Jugendleiterin Alex-
andra Vogt, Tel. 07681/4935700.

PLATZKONZERT
Unter der Obhut der "Trachtenkapelle MV Bleibach e.V." 
findet am Freitag, 12.07.2019, um 19:00 Uhr, auf dem 
Bleibacher Schulhof ein Platzkonzert unter dem Motto "20 
Jahre SENIOREN-MUSIKANTEN" bzw. "BLIBICHERMIIHLI-
BACH-MUSIKANTEN" statt.
Hierbei gilt es musikalisch und personell Rückschau zu hal-
ten auf eine Reise durch die beiden letzten zwei Jahrzehn-
te. Wir laden Sie ganz herzlich ein, den Abend bei Blasmu-
sik und einem kühlen Getränk zu genießen.
-Das Platzkonzert findet nur bei schönem Wetter statt!-
Ihre TK MV Bleibach e.V.

Gutacher Seniorentreff

"Donautal und Nudelfabrik Albgold"
Donnerstag, 11. Juli 2019
Abfahrt: 10:30 Uhr in Gutach - Simonswald - Furtwangen 
- Donaueschingen - Geisingen - Tuttlingen - 12:30 Uhr Mit-
tagspause im Berggasthaus Knopfmacherfelsen oberhalb 
Beuron (Essen: Kleiner Salatteller und Gemischter Braten 
mit Beilagen) - 14:00 Uhr Weiterfahrt durch das naturschö-
ne Donautal - Sigmaringen - Gammertingen - 15:30 Uhr 
Kaffeepause und Möglichkeit zu Nudelkauf bei der Firma 
Albgold - 17:30 Uhr Heimfahrt - Burladingen - Albstadt - 
Schömberg - Rottweil - Villingen - Vöhrenbach - Furtwan-
gen - ca. 20:00 Uhr Gutach. 
Preis pro Person: 34,50 € inkl. Busfahrt und Mittagessen im 
Berggasthaus Knopfmacherfelsen
Gerne können wir den Zuschuss der Gemeinde Gutach ver-
rechnen welcher je nach Teilnehmerzahl ca. 10 € bis 11 € 
beträgt
Anmeldung bei Andrea Gehring, Tel.: 07681/5538

Wörthfest in Elzach vom 12. bis 15.07.2019
Im Rahmen von mehreren Veranstaltungen anlässlich des 
150-jährigen Bestehens des Männerchors Elzach findet am 
Sonntag, 14.07.2019, u. a. ein Jubiläumsumzug in Elzach statt. 
Wir bitten alle Trachtenträger/-innen ganz herzlich daran 
teilzunehmen. Die Trachtenträgerinnen möchten bitte ei-
nen Blumenstrauß mitnehmen. Die Anreise erfolgt in Ei-
genregie; bitte wenn möglich die öffentlichen Verkehrs-
mittel benutzen. 
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Aufstellungsort: Schießgrabenstraße bei der Stadt- und Kir-
chenmauer, Umzugsweg: Hauptstraße bis zum Wörthplatz, 
Umzugsbeginn 14:30 Uhr. Musikalisch begleitet werden 
wir vom Musikverein Trachtenkapelle Siegelau 1882 e. V. 
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme.

Vorankündigung:
Elzmurfest Oberwinden - Teilnahme am Brauchtumsumzug 
am 21.07.2019

Kunstausstellung im Kurhaus Freiamt
Die Malschule „malenimfarbenrausch“ aus Waldkirch stellt 
aus
Die Künstlerin Susanne Höffner, Jahrgang 1967, präsentiert 
mit der Ausstellung „Seitenblicke“ einen Querschnitt ihrer 
Kursteilnehmer der letzten zwei Jahre. 10 Jahre ist es her, 
dass sie die Malerei als Berufung für sich entdeckt und er-
folgreich Malkurse in Waldkirch und Malreisen anbietet. 
Nach ihren eigenen Worten liebt sie die konstruktive Aus-
einandersetzung mit ihren Kursteilnehmern. In Gesprächen 
erhält sie viele positive Rückmeldungen und Wünsche neue 
Themen mit neuer Technik umzusetzen. Lebenslang lernen 
gilt für die Kursteilnehmer und auch für sie. Die Ausstel-
lung „Seitenblicke“ schärft einen Blick beim Betrachter auf 
die schöpferische Kraft der Kursteilnehmer und auf deren 
farbenfrohe Kunstwerke, die so bunt und vielschichtig sind 
wie das Leben selbst.
Die Ausstellung ist bis Freitag, 26. Juli 2019, täglich von 
9:00 bis 18:00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. 

Bequem mit dem Bus ins Hallenbad Freiamt
Buslinien 211 und 231 verkehren zwischen Emmendingen 
und Freiamt
Vom Emmendinger Bahnhof ab haben Sie stündlich die 
Möglichkeit mit den Buslinien 211 und 231 nach Freiamt 
zu gelangen. Direkt am Kurhaus ist eine Haltestelle, so dass 
Sie bequem die Angebote des Kurhauses in Anspruch neh-
men können. Besuchen Sie unser Hallenbad mit großer Lie-
gewiese, gehen Sie mit der Familie Minigolf spielen, leihen 
Sie sich Bücher, Filme oder Spiele in der Gläsernen Bücherei 
aus, schauen Sie sich die aktuelle Kunstausstellung an oder 
genießen Sie die badische Küche der neu eröffneten Gast-
stätte im Kurhaus. Der letzte Bus fährt um 22:00 Uhr am 
Kurhaus ab und verkehrt dann bis Denzlingen. Von dort 
haben Sie Anschluss Richtung Freiburg oder Emmendingen.
Weitere Infos erhalten Sie in der Tourist-Information Frei-
amt unter info@freiamt.de oder 07645/91030.

ADAC-Jugendkart-Turnier beim RMSV Soli 
Oberwinden e.V. im ADAC
Der RMSV Solidarität Oberwinden e.V. im ADAC ist am 
Sonntag, 14. Juli 2019, ab 09:00 Uhr Ausrichter eines ADAC-
Jugendkart-Turniers dieser laufenden Meisterschaft auf 
dem Bahnhofsplatz in Oberwinden. Neben 80 Fahrern aus 
der ganzen Region werden auch die Fahrer der Soli Ober-
winden starten.
Die Bevölkerung ist zu dieser Veranstaltung herzlich ein-
geladen.
Für das leibliche Wohl, unter anderem mit einer riesigen 
Kuchenauswahl, wird im Soli-Schuppen bestens gesorgt.
Aufgrund dieses Jugendkart-Turniers ist der Bahnhofsplatz 
von 06:00 bis 18:00 Uhr gesperrt. Die örtliche Umleitung 
erfolgt über den Kirchberg.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Wir veranstalten am

Samstag, 20. Juli 2019

von 10 bis 15 Uhr 
in Oberwinden

im Garten des 
alten Kindergarten am Kirchberg

(bei schlechtem Wetter in der 
Mehrzweckhalle Oberwinden)

einen großen, bunten

Flohmarkt / Trödelmarkt
für

Gebrauchtes, Antikes, Besonderes, Kleidung, Bücher, Spiele,
Gestricktes, Gebasteltes......u.v.m.

mit Mittagssnack,
Kaffee und Kuchen

Bewirtung: KLJB Oberwinden
Standgebühr: 1 Kuchen oder eine kleine Spende

Anmeldung bei: Tina Rietschle (07682/67105) oder 
Michaela Friese (07682/909397)

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher

Helferkreis „Winden hilft“ & KLJB Oberwinden

mit freundlicher Unterstützung
durch die Gemeinde Winden im Elztal

 

Spielenachmittag in und am Wasser 

(Riesen-Wasserkrake)

Bar, Cocktails, Flammkuchen, etc.

13.07. 
ab 14 Uhr
im Freibad Simonswald

Beachvolleyballturnier 

mit Mitternachtsfi nale 

Infos und Anmeldung zum 

Beachvolleyballturnier unter: 

www.simonswald.dlrg.de

musikalische Unterhaltung 

durch das Vorstufenorchester 

Kaffee & Kuchen

Beach 
Party
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Kunstausstellung im Kurhaus Freiamt
Die Malschule „malenimfarbenrausch“ aus Waldkirch stellt 
aus
Die Künstlerin Susanne Höffner, Jahrgang 1967, präsentiert 
mit der Ausstellung „Seitenblicke“ einen Querschnitt ihrer 
Kursteilnehmer der letzten zwei Jahre. 10 Jahre ist es her, 
da sie die Malerei als Berufung für sich entdeckt und er-
folgreich Malkurse in Waldkirch und Malreisen anbietet. 
Nach ihren eigenen Worten liebt sie die konstruktive Aus-
einandersetzung mit ihren Kursteilnehmern. In Gesprächen 
erhält sie viele positive Rückmeldungen und Wünsche neue 
Themen mit neuer Technik umzusetzen. Lebenslang lernen 
gilt für die Kursteilnehmer und auch für sie. Die Ausstel-
lung „Seitenblicke“ schärft einen Blick beim Betrachter auf 
die schöpferische Kraft der Kursteilnehmer und auf deren 
farbenfrohe Kunstwerke, die so bunt und vielschichtig sind 
wie das Leben selbst.
Die Ausstellung ist bis Freitag, 26. Juli 2019, täglich von 
09:00 bis 18:00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Die Öff-
nungszeiten können kurzfristig aufgrund von Veranstal-
tungen im Ausstellungsraum abweichen.

Geführte Wanderung in Freiamt
Dienstag, 16. Juli 2019 | Über den Allmendsberg 
Die Tourist-Information Freiamt bietet am Dienstag, den 
16. Juli 2019 eineWanderung über den Allmendsberg mit 
dem Wanderführer Richard Bührer an. Treffpunkt ist um 
14:00 Uhr beim Sängerheim im Ortsteil Mußbach. Gutes 
Schuhwerk und witterungsentsprechende Kleidung wer-
den empfohlen.
Weitere Termine finden Sie unter https://www.freiamt.de/
tourismus/de/erleben-entdecken/aktiv-natur/wandern/

Garten geöffnet bei Ursula Hauber,  
Niedertal 8, Freiamt
Sonntag, 14. Juli 2019, 12:00 bis 18:00 Uhr
Traumhafte Hortensienblüte – mal in edlem crème-weiß 
und rund wie Bälle – mal mit einer Tellerblüte in der Farbs-
cala von rosé-flieder bis hin zu einem himmlischen Blau. 
Entdecken Sie beim Gartenspaziergang die Vielfalt der 
Hortensien und ihre Magie, die sie auf ihre Bewunderer 
übertragen. Gemütliche Sitzplätze laden bei Kaffee und 
Kuchen zum Verweilen ein – gönnen Sie sich eine kleine 
Auszeit im Schatten, genießen Sie den Sommer mit einem 
kühlen Lüftchen um die Nase und herrlicher Blütenfülle.
Der Eintritt beträgt 3,50 Euro. Feriengäste mit der KONUS-
Gästekarte haben freien Eintritt. Weitere Informationen un-
ter Telefon 07645/1305 und unter www.ursulas-garten.de.

Veranstaltung „Gelenkprothesen –  
Chancen und Risiken“ mit Dr. Bettina Götze, 
BDH-Klinik Waldkirch
Die Initiative Krankenhaus lädt zu einer öffentlichen Ver-
anstaltung mit dem Thema „Gelenkprothesen – Chancen 
und Risiken“ ein. Anlass für diesen Infoabend sind die er-
schreckenden Nachrichten über die Verwendung von min-
derwertigen Implantaten in einigen Kliniken. Dagegen hat 
das Waldkircher Krankenhaus im Bereich Endo-Prothetik 
einen außerordentlich guten Ruf. Die Chefärztin Unfall-
chirurgie und Orthopädie an der BDH-Klinik Waldkirch, Dr. 
Bettina Götze, wird in ihrem Vortrag auf die Möglichkeiten 
eingehen, mit Hilfe von künstlichen Gelenken die Mobilität 
von kranken oder verletzten Menschen wieder herzustellen 
oder zu verbessern. Nach dem Vortrag der Referentin, Frau 
Dr. Götze, haben die Zuhörer unter der Leitung von Klaus 
Laxander Gelegenheit zur Diskussion. Am Ende werden 

Vorschläge und Empfehlungen für die Gesundheitspolitik 
zusammengetragen und Wege der Umsetzung gesucht. 
Lange Zeit war der Erhalt des Waldkircher Krankenhauses 
das dringlichste Ziel der „Initiative Krankenhaus“. Nun, da 
mit dem BDH ein neuer Träger gefunden ist, geht es der 
Initiative darum, die Klinik zu unterstützen und ihren Er-
halt zu sichern, konkret durch Mitarbeit in einem Förder-
verein, außerdem durch Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, 
an Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung mitzu-
wirken, damit das Waldkircher Krankenhaus nicht wieder 
in Gefahr gerät. Die Veranstaltung findet am Donnerstag,  
11. Juli, um 19:00 Uhr im Gemeindezentrum St. Margare-
then am Kirchplatz in Waldkirch statt. Der Saal ist barriere-
frei. Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen.

  VdK Sozialrechtsschutz gGmbH

Beratung im Sozialrecht
Die nächsten Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz 
gGmbH finden in Emmendingen
am Mittwoch, den 14. und 28. August und 
am Donnerstag, den 22. August 
jeweils vormittags in der VdK-Kreisverbandsgeschäftsstelle, 
Kaiserstuhlstraße 3 statt. 
Der nächste Sprechtag in Waldkirch findet am 13. August 
im Rathaus beim Marktplatz (Generationenbüro) statt.
Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die Rechts-
gebiete aller gesetzlichen Sozialversicherungen (Kranken-, 
Unfall-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung). 
Ebenso werden Mitglieder sowohl im Schwerbehinderten- 
und sozialen Entschädigungsrecht als auch in der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende und im Alter vertreten. Eine 
vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 0761 / 50449-0 ist 
erforderlich.
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Im letzten Jahr hat Nussbaum Medien in seinen über 360 Amtsblättern und Lokalzeitungen ca. 40.000
Stellenangebote veröffentlicht. Umgerechnet entspricht dies ca. 800 Stellenangeboten pro Woche.

Auf www.jobsuchebw.de finden Sie ab sofort viele exklusive Stellenangebote aus unseren Amtsblättern
und Lokalzeitungen, die ansonsten auf keinem weiteren Online-Stellenportal veröffentlicht sind. Darüber
hinaus werden auf jobsucheBW auch Stellenanzeigen aus Partnerportalen mit ausgespielt.

Über 4.300
Jobs in Baden-
Württemberg

aus den Lokalzeitungen
inkl. Stellenanzeigen

mobiloptimiert
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Das neue Stellenportal für Baden-Württemberg

jobsucheBW ist ein Angebot von

Stand: 15.04.2019
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20% Rabatt auf den Eintritt
ab 15 Personen

Förderverein
Hammerschmiede
Oberprechtal e.V.

Tel. 07682 1285
Triberger Straße 7a
79215 Elzach-Oberprechtal

Hammerschmiede Oberprechtal
In Elzach-Oberprechtal steht eine liebevoll restaurierte,
voll funktionsfähige 200 Jahre alteHammerschmiede.

www.hammerschmiede-oberprechtal.de

Termine müssen telefonisch/schriftlich vereinbart werden. Der Vorteil
ist nicht mit anderen Rabatten oder Nachlässen kombinierbar. Bei Vor-
lage erhält die gesamte Gruppe den Vorteil. Gültig bis Oktober 2020.

Ermäßigter Eintritt
zur Führung durch das Besucherbergwerk „Segen Gottes“

Besucherbergwerk
„Segen Gottes“

Silberbergweg
77716 Haslach
www.haslach.de

Die historische Silbergrube„Segen Gottes“
gehört zu den bedeutendsten alten Bergwerken
des Schwarzwaldes. Das Bergwerk ist ein Zeugnis
eines rund 800 Jahre alten Bergbaus.

Keine Barauszahlung möglich.
Öffnungszeiten unter www.besucherbergwerk-segen-gottes.de

Grabmale
Fensterbänke
Treppenbeläge
79261 Gutach-Bleibach

Am Vogelhof 1 · Tel. 07685 442 · Fax 7560

16. DIGA Gartenmesse Schloss Beuggen
An der 16. DIGA Gartenmesse, vom 19. bis 21.7.2019,
auf Schloss Beuggen bei Rheinfelden werden über 150
Aussteller aus der Region, dem ganzen Bundesgebiet,
sowie einige internationale Händler vertreten sein.

1 € Rabatt auf den
Eintrittspreis

Bei Vorlage dieses Coupons erhält der Couponbesitzer und seine Be-
gleitperson den angegebenen Vorteil.

SüMaMaier Messen
Märkte und Events
GmbH

Tel. 07623 74192-0
www.suema-maier.de

1 € Rabatt auf den
Eintrittspreis

SüMaMaier Messen
Märkte und Events
GmbH

Tel. 07623 74192-0
www.suema-maier.de

Fashion-Market findet in Freiburg statt
1. Fashion-Market Freiburg 03. – 04.08.2019
Ein tolles Angebot an Kleidung, Neuware und Se-
cond-Hand, von Streetwear bis High-Fashion lädt
zum Stöbern ein.

Bei Vorlage dieses Coupons erhält der Couponbesitzer und seine Be-
gleitperson den angegebenen Vorteil.

City-Flohmarkt Rheinfelden
Über 100 Aussteller werden regelmäßig mit Anti-
quitäten, alten Bildern, Glas und Porzellan sowie
gebrauchtem Hausrat viel Leben in die Innenstadt
bringen. Jetzt selbst Aussteller werden und sparen.

10 % auf die
reguläre Standgebühr

Voranmeldung ist nicht möglich. Bitte melden Sie sich ab 8 Uhr beim
Personal vor Ort. Gültig für alle Cityflohmärkte 2019, Termine finden Sie
auf der Homepage.

SüMaMaier Messen
Märkte und Events
GmbH

Tel. 07623 74192-0
www.suema-maier.de

Großer Flohmarkt Auggen
Am 14. und 15. September 2019. Der große Flohmarkt
mit über 100 Ausstellern findet parallel zumWinzerfest
auf der großen Wiese zwischen Winzergenossenschaft
und Sportgelände direkt an der B3 statt. Jetzt selbst
Aussteller werden und sparen.

10 % auf die
reguläre Standgebühr

Voranmeldung telefonisch, per Mail oder über das entsprechende An-
meldeformular auf der Homepage.

SüMaMaier Messen
Märkte und Events
GmbH

Tel. 07623 74192-0
www.suema-maier.de

Traumjob in Ihrer Region?

GESCHÄFTSANZEIGENLokale Coupons
Nutzen Sie Ihre Vorteile als Leser!

Der Coupon ist vor dem Zahlungs- bzw. Kassiervorgang vorzu-
legen, um den Vorteil in Anspruch nehmen zu können. Bei indivi-
duellen Preisvereinbarungen entfällt der Vorteil. Gegen den Verlag
besteht von Seiten des Couponbesitzers kein Rechtsanspruch auf
Gewährung der Vorteile beim Leistungspartner. Sie können alle Part-
ner aufwww.lokalmatador.de/vorteilsclub einsehen.
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